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RS OGH 1979/7/13 1Ob660/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1979

Norm

ABGB §302 B

ABGB §1409 C

Rechtssatz

Zum Unternehmen gehören an immateriellen Werten die Firma, ein Mietvertrag für die Geschäftsräume, Kundschaft,

Warenzeichen, gewerbliche Muster und Modelle, aber auch Patentrechte. Diese Werte sind zum Teil unmittelbar mit

dem Unternehmen verbunden, zum Teil repräsentieren sie aber, wie insbesondere Patentrechte, einen selbständigen

Wert.

Entscheidungstexte

1 Ob 660/79

Entscheidungstext OGH 13.07.1979 1 Ob 660/79

SZ 52/117
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